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VRE Position

Über den Vorschlag für eine Richtlinie über die 

Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung

(COM(2008)414)final)
Verabschiedet von der VRE Kommission „Sozialpolitik und Öffentliches Gesundheitswesen“

Plenarsitzung in Kattowitz am 20.März 2009

Die Versammlung der Regionen Europas (VRE) ist das größte unabhängige Netzwerk der Regionen in ganz Europa. Mit mehr als 270 Regionen aus 33 Ländern und 16 interregionalen Organisationen, ist sie die politische Stimme ihrer Mitglieder und ein Forum für interregionale Kooperation.

Die VRE Kommission 2 „Sozialpolitik und Öffentliches Gesundheitswesen“ überwachte und nahm aktiv teil an der Debatte über grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. Regionale Autoritäten sind oft zuständig für die Organisation, das Management, die Verteilung und/oder die Finanzierung von Gesundheitsleistungen. Deshalb tragen die Regionen die politische Verantwortung für die qualitative, effiziente und sichere Gesundheitsversorgung. 

Die VRE begrüßt den Vorschlag der Europäischen Kommission auf legaler Basis Klarheit in den Bereich der Patientenmobilität zu bringen. Folgende Punkte sollten jedoch abgeändert werden:

Das Vorwarnsystem muss beibehalten werden

Um die Qualität und Effizienz von Gesundheitsdienstleistungen sicher zu stellen, muss es den Regionen möglich sein, die Nachfrage und das Angebot von Gesundheitsdienstleistungen zu überwachen und vorauszusehen, um in weiterer Folge Ressourcen bestmöglich bereitzustellen. 

Neben der Vorabgenehmigung, welche von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde, sollte es für alle Patienten, die eine Gesundheitsversorgung im Ausland suchen, zusätzlich ein „Frühwarnsystem“ geben. Dieses System bietet folgende Sicherheitsvorteile:

· Die Regionen, die Zuständigen der Gesundheitsversorgung sowie die Sozialver-sicherungssysteme können den Patientenfluss überwachen und die notwendigen Maßnahmen, hinsichtlich der Planung und Organisierung der Gesundheitsversorgung, vornehmen und somit auf den Einfluss der Patientenmobilität besser reagieren.

· Patienten sind vollständig über den Prozess des Erhalts der Gesundheitsleistung im Ausland informiert. Zudem werden sie vom nationalen System sowie vom System des Landes, indem sie die Gesundheitsversorgung erhalten, unterstützt.

Das Frühwarnsystem, das auf der Basis des Systems der Vorabgenehmigung entwickelt werden könnte, 

· Könnte das Verfahren zur Berechnung der Kosten, die bei der Behandlung im Ausland entstehen (vorgeschlagen unter Artikel 6/4) beinhalten. Den Patienten würden somit schon im Vorfeld ein Kostenvorschlag sowie das Ausmaß der Kostenerstattung vom nationalen System zur Verfügung stehen.

· Könnte als ein Mechanismus wirken, der den Patienten mit Informationen versorgt (Artikel 10)

Im Bezug auf die Bereitstellung der Vorabgenehmigung und die exakte Definition von „Krankenhausversorgung“ und „spezieller medizinischer Betreuung“ (Artikel 8):

· Die VRE Mitgliedsregionen haben das Gefühl, dass viele Begriffe, die der Eingrenzung des Anwendungsspielraums der vorgeschlagenen Richtlinie dienen, genau definiert werden sollten und noch vor der Verabschiedung und Implementierung des Vorschlags begrenzt werden sollten.

· Die VRE schlägt deshalb vor, dass für mehr Klarheit bei der Definierung von „Krankenhausversorgung“ und „spezieller medizinischer Betreuung“ gesorgt werden muss.

Die VRE Sozialpolitik und Öffentliche Gesundheitsversorgung:

· Appelliert an die VRE Regionen diese Position zu unterstützen und sie an ihre Partner auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene weiter zu kommunizieren.

· Fordert die Mitglieder des Europäischen Parlaments auf, diese Abänderungen in ihrer Position zu integrieren

· Appelliert an die Mitgliedsstaaten, diese Vorschläge zu unterstützen

· Fordert die Kommission auf, diese Abänderungen in der Neuauflage der Richtlinie zu integrieren.

Die VRE wird auch weiterhin über die Entwicklungen der laufenden Diskussionen über die Richtlinie berichten und bietet ihren Mitgliedern somit die Möglichkeit auf weitere Vorschläge zu reagieren. 
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